
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

21, 37 099/2'-1/7/91 

Herrn 

TI-32(;<} der BeiJagen ZU den Steno,rr3pH<:chen ProtokoHcrl 
des r~alionalIatcs XVill. U\.:;;~LZ~:~b~~;g=F~·ri~de 

Wien, am 19. August 1991 

?r~sidenten des Nationalrates 

Dr. Heinz FISCHER 
/f~64 lAB 

1991 -09- 06 

zu /f 3q«? IJ Par.lament .J 

1017 Wie n 

Die Abgeordnet.en zum Nationalrat Pet.er Pilz, FreundInnen haben 

ä.m 8. Juli 1991 unt.er der Nr. 1398/J an mich eine schrif·t

liehe parle'1.ment.arische Anfrage bet.reffend HPraxis der Schub

haft.verhängungH gericht.e·t I die folgenden vlortlaut hat: 

"1. Wie lautet der Pol.izei.bericht~ über die Anhaltung von 

Herrn Baumann im Polizeigefangenenhaus Salzburg ? 

2. Wan."tm \vurde Herr Baumann 14 Tage lang in Schubhaft 

festgehalten ? 

:3. Wie lautet der Bericht des Polizeiarztes über die Er

krrl.l1kung von Herrn Baumann ? 

4. Wie oft \vurde Herr Baumann vom ?,uständigen 1?oli.zeiarzt 

untersucht ? Wie verliefen diese Untersuchungen ? 

5. Welche Hhandelsüblichen tlledikamenteH wurden Herrn Baumann 

verschrieben und ausgehändigt ? 

6. Trifft es zu, daß, wie im ,l"St.:tndard" VQm 8.7.91 be

schrieben wurde, der diensthabende Arzt Herrn Baumann nur 

Hüber einen Beamten ausrichten 1 ieß, nicht, z.u rauchenH. 

anstelle ihn zu untersuchen ? 

", 
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7. Wurde gegen den veranhmrtlichen Pol izeiarzt ein Diszi

plinarverfahren eingeleitet ? Wenn nein, warum nicht ? 

8. Wievie1e Personen befinden sich in den letzten zwei 

Jahren in Schubhaft (gegliedert nach Jahren und Bundes

ländern) ? 

9. Wieviele Personen befanden sich in den letzten zwei 

Jahren 

a. länger als eine Woche, 

b. lä.nger a1.s dl'ei \oJoc'nen, 

c. noch länger in Schubhaft (gegliedert nach Jahren u.nd 

Bundesländern) ? 

10 - Gibt es auch Asylv/erber I die sich in Schubhaft befinden? 

Wenn ja, wieviele und warum? 

11. \~erden Schubhäftlinge über ihre Rechte in ihrer Mutter

sprache aufgeklärt ? Wenn nein, warum nicht ? 

12. Gibt es in Ihrem Ressort Überlegungen, anstelle der 

Schubhaft in Absprache mit heimischen Flüchtlingsorgani

sationen, den Häftlingen private Unterkünfte zu organi-
. ? Sl,eren . 

13. Sind Ihrem Ressort Beschwerden von Mitarbeitern hei

miR~her Flüchtlingshilfeorganisationen bekannt, wonach 

ihnen der Besuch von Schubhäftlingen untersagt wurde ? 

14. Die Unabhängigen Verwaltungssenate haben praktisch allen 

Beschwerden gegen die Schubhaft stattgegeben. \ürd. diese 

Judikat.ur auch in Zukunft hei Verhänqung der Scrrubhaft 

berücksichtigt werden. 

Diese Anfrage beantworte ich wje folgt: 
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Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß mir die Beantwortung 

der Fraqcn R bis 10 in der gewUnschten Form nicht mBglich ist. 

Die Behörden führen keine derart strukturierten statistischen 

Aufzeichnungen, wie sie zur exakten Beantwortung dieser Fragen 

notwendig wären. Die Erhebung der benBtigten Daten hätte daher 

eine Durchsicht aller im relevanten Zeitraum angefallenen 

Akten erforderlich gemacht, was im Hinblick auf die damit 

verbundene Beeinträcht.igung der behördlichen Tätigkeit aber 

nicht gerechtfertigt erscheint. Dies gilt insbesondere für die 

Frage 9. 

Zu Frage 1: 

Am 24. Juni 1991 gegen 08.00 Uhr reiste der jugoslawische 

Staatsbürger Bojan BAUMANN am Grenzübergang Wurzenpaß von 

Jugoslawien kommend nach österreich ein. Um 12.00 Uhr des 

selben Tages versuchte er, in die Bundesrepublik Deutschland 

auszureisen. Bei der Grenzkontrolle fiel den Beamten der 

deutschen Gren7.polizei auf, daß Herr BAUMANN einen nicht auf 

seinen Namen ausgestellten Reisepaß benützte, worauf er 

zurückgewiesen wurde. Am 24. Juni 1991 um 17.45 Uhr wurde Herr 

BAUMANN durch Beamt.e des Gendarmeriepostens Wals im Sinne des 

§ 10 Abs.2 Fremdenpolizeigesetz vorläufig in Verwahrung 

genommen und - mangels geeigneter Räumlichkeiten zur Unter

bringung des Festgenommenen - in das Polizeigefangenenhaus der 

Bundespolizeidirektion Salzburg zum Zwecke der Erlassung eines 

Aufenthal tsverbotes beziehungsweise zur Vorbereitung der 

Abschiebung eingeliefert. Der Genannte war übrigens im letzten 

Jahr bereits mehrmals in österreich straffällig geworden. 

Zu Frage 2: 

p,rn 25. Juni 1991 y·rurde sei t.ens der BezirkshcmptmannschaEt 

Salzburg-Umgebung gemä.ß § S Abs. 1 Fremdenpoli7.eigesetz die 

vorläufige Verwahrung des Betroffenen zur Sicherung der 

Abschiebung verfügt; die Bescheic1zustellung erfolgtE:, noch AIn 

selben Tag in Anwesenheit eines Dolmetschers. 

1464/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



- 4 -

Herl' BAUMANN wurde dem Bezirksgericht Salzburg wegen des 

Vergehens des Gebrauches fremder Ausweise (§ 231. StGB) ange

zeigt und am 27. Juni 1991 zu einer Freiheitsstrafe von 3 

Wochen bedingt auf zwei Jahre rechtskräftig verurteilt. 

Am 25. Juni 1991 erfolgte zudem seitens der Bezirkshauptmann

schaft Salzburg-Umgebung der Auftrag an den Gendarmerieposten 

Wals, die Rückreisezertifikate zu besorgen. Um Verzögerungen 

hinsichtlich des Abschiebetermines zu vermeiden, erklärte sich 

der Dolmetscher am gleichen Tag bereit., mit den Angehörigen 

des Herrn BAUMANN zum Z\<lecke der Übermittlung von Personaldo

kumenten Verbindung aufzunehmen. Trot.z mehrmaliger Bemühungen 

war es in den darauffolgenden Tagen nicht möglich, die Doku

ment.e von der tllutter des Herrn BAUtllANN zu besorgen. 

Zu Frage 3: 

Die Diagnose des Amtsarztes 

BAUMANN kann aus Gründen 

bekanntgegeben werden. 

Zu Fraqe 4: 

über die E:t'krankung des 

der Amtsverschwiegenheit 

Herrn 

nicht 

Herr BAUMANN wurde im Zei traum vom 26. Juni bis 5. Juli 1991 

insgesamt achtmal von verschiedenen Polizeiärzten untersucht. 

Am 28. Juni 1991 wurde ihm von der PJntsärztineine Injektion 

verabreicht I da er über Asthmabesch\-lerden klagte. Anläßli.ch 

ei.ner Kontrolluntersuchung wurde von dieser Ärztin festge

stellt, daß der Gesundheitszustand des Herrn BAUMANN als 

zufriedenstellend zu bezeichnen und eine Bess~rung in seinem 

Krankheitsbild eingetreten war. Anläßlich der letzten Unter

suchung durch einen Amtsarzt arn 5. Juli 1991, gegen 17.00 Uhr, 

konnten bei Herrn BAUMANN, der gerade rauchte und eine Stunde 

vorher im Hof spazieren gegangen \'lar I keine as·t.hmatischen 

Symptome festgestellt werden. 
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Zu Frage 5: 

Herrn BAU MANN wUl'den folgende tlJedikamente verschrieben und 

auch ausgehändigt: 

HTheophyllin-Aethylendiamin, Fenoterolhydrobromid, Theophyl

lin-Saccharin-Natrium, Theophyllin, Extr. radic. Valerian. c. 

hurnulus lupulus, Betamet.hason". 

Zu Frage 6: 

Wie bereits erwähnt I konnte der i\mtsarzt bei der letzten 

Untersuchung Rrn 5. .Juli 1991, gegen 17.00 Uhr, keine Krank

hei·tssymptome fests·tellen. Als der Arzt am gleichen Tag 

zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr vorn Permanenzbeamten davon in 

Kßnntnis gesetzt wurde, daß Herr BAUMANN Atembeschwerden habe, 

ließ der Arzt mitteilen, der Patient solle zunächst die 

ärztlichen Anordnungen, die in der Einnahme der geschilderten 

t'~edikCl.rnente und in der Reduzierung des Zigarettenkonsums 

bestanden, befolgen. Diese Vorgangsweise ist in derartigen 

Fällen üblich und vom Amtsarzt. auch in seiner Tätigkeit als 

praktischer Arzt in unzähligen Fällen erfolgreich ange\<lendet 

worden. Ein Auftreten eines Akutzustandes mit tödlichem 

1msgang - als Diagnose "plötzlicher Tod" bekannt war im 

konkreten Fall weder vermutbar und schon gar nicht erkennbar. 

Zu Frage 7: 

Gegen den verant\<lOrt.lichcn p.mtsal·zt wurde kein Disziplinar

verfahren eingeleitet, weil er als Werksvertragsarzt nicht dem 

BDG 1979 untersteht. 
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Zu Frage 8: 

Im Jahre 1989 wurden ca. 5400, im Jahre 1990 ca. 8200 Fremde 

in Schubhaft genommen. 

Nach Bundesländern gegliedert ergibt sich folgendes Bild: 

1989 1990 

Burgenland: 6 600 

Kärnterl: 440 700 

NiederBsterreich: 300 1100 

OberBs'cerreich: 670 700 

Salzburg: 1600 1600 

Steiermark: 300 500 

'1'irol: 200 200 

Vorarlberg: 280 ,150 

Hien: 1600 2350 

Zu Frage 9: 

EiBe Beantwortung dieser Frage ist mir aus den eingangs 

erwähnten Gründen nicht mBglich. 

Zu Frage 10: 

ZUln Stichtag 13. August. 1991 Lefcmden sich in \Vien 15, im 

Burgenland 9, in Niederösterreich 9, in Oberösterreich 7 

Asylwerber in Schubhaft. In den übrigen Bundesländern keiner. 

Hiezu ist aber anzumerken, daß Fremde in den meisten Fällen 

erst. in der Schubhaft_ Asylanc.l"äge st.ellen. 

Zu Frage 11: 

.. la. In Wien, TirCJl und im Burgenland w~rden ;;:.8n,-tbhäft·1.in')en 

diesbezlig1iehc Informationsblätter UberrRieht. Es ist weiters 
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bcabs l.cht igt, solche J ntormat.ionsbli:i t ter auch im Bereich der 

anderen Bundesländer zur Verteilung bringen zu lassen. Die 

Informationen sind in den gängigsten acht Sprachen gedruckt. 

Bei einer anderen Sprache, beziehungs\<leise derzeit noch in 

Kärnten r Niederöst.erreich, Oberösterreich r Salzburg , Steier

mark und in Vorarlberg werden Schubhäftlinge über ihre Rechte 

informiert, sobald ein geeigneter Dolmetscher zur Verfügung 

steht. 

Zu Frage 12: 

Nein. 

Zu Frage 13: 

Nein. 

Zu Frage 14: 

Es t.r ifft nicht zu, daß die unabhängigen Verwaltungssenate 

"praktisch allen Besch\verden gegen die Schubhaft s·tat.tgegeben" 

haben. Soweit die Judikatur einbeitlich ist, wird sie berück

sichtigt. 
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